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Frage Nummer 4 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Sanne 
Kurz 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, ob es zutrifft, dass sie unter dem 
Ziel der „relativen Beitragsstabilität“1 im Bereich des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks versteht, dass der monatliche Rundfunk-
beitrag vom Nominalwert in Euro her auf dem derzeitigen Ni-
veau (18,36 Euro) eingefroren und auch künftig nicht erhöht 
werden soll, unabhängig von der allgemeinen Teuerungsrate 
gemessen am Verbraucherpreisindex und von Kostensteige-
rungen bei den Rundfunkanstalten, trifft es zu, dass die Staats-
regierung unter dem Ziel der „relativen Beitragsstabilität“ ver-
steht, dass der staatsfern festgesetzte Rundfunkbeitrag zwar 
grundsätzlich steigen kann, diese Entwicklung aber auf den 
Verlauf der allgemeinen Teuerungsrate (Verbraucherpreisin-
dex) begrenzt sein soll und damit real – bezogen auf Kaufkraft 
und Programmauftrag – stabil bleibt, und trifft es zu, dass die 
Staatsregierung unter dem Ziel der „relativen Beitragsstabilität“ 
versteht, dass der staatsfern festgesetzte Rundfunkbeitrag nur 
noch so erhöht werden soll, dass er im Rahmen der Kostenstei-
gerungen bei den Rundfunkanstalten, die zur Erfüllung des von 
der Politik gegebenen Auftrags notwendig sind und im soge-
nannten „KEF-Verfahren“ ermittelt von der von den Ländern da-
für eingesetzten Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs 
festgesetzt werden bzw. im Rahmen der rundfunkspezifischen 
Kosten- und Preisentwicklung (z. B. Personal-, Technik- und 
Produktionskosten der Anstalten) im Zusammenspiel mit dem 
Auftrag, bleibt? 

Antwort der Staatskanzlei 

Der im Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes verwen-
dete Begriff der „relativen Beitragsstabilität“ ist Teil der noch nicht abgeschlossenen 
Willensbildung der Staatsregierung. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der 
Auswertung der Verbändeanhörung und wurde dem Landtag noch nicht zugeleitet. 
Vor diesem Hintergrund ist eine weitergehende inhaltliche Stellungnahme nicht 
möglich. 

 

 
1  vgl. Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes vom 

18.02.2026, Begründung zu Nr. 8, S. 11 


